
 

Förderbereich 9: Benachteiligte Gebiete

Maßnahmen 

1.0 Förderung landwirtschaftlicher Betriebe 

in benachteiligten Gebieten (Ausgleichs-

zulage) 

 

Begriffsbestimmung 

 

Berggebiete sind Gebiete gemäß Artikel 32 Ab-

satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/20131. 

 

Aus erheblichen naturbedingten Gründen be-

nachteiligte Gebiete (außer Berggebiete) sind 

Gebiete gemäß Artikel 32 Absatz 3 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013. 

 

Aus anderen spezifischen Gründen benachtei-

ligte Gebiete sind Gebiete gemäß Artikel 32 Ab-

satz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013. 

 

Artikel 32 und Anhang III der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 gelten gemäß Art. 154 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2021/21152 weiterhin für 

die Ausweisung von aus naturbedingten oder 

anderen spezifischen Gründen benachteiligten 

Gebieten. 

 

                                                      
1 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung 

durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 (ABl. EU L 347 vom 20.12.2013, S. 487 ff). 

2 Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 02.Dezember 2021mit Vorschriften für die Unterstützung der von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 

1.0 Ausgleichszulage für benachtei-

ligte Gebiete 

1.1 Zuwendungszweck 

Die Zahlungen sollten durch die Förderung der 

dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flä-

chen in benachteiligten Gebieten (Berggebiete, 

aus erheblichen naturbedingten und anderen 

spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete) 

zur Erhaltung der Landschaft sowie zur Erhal-

tung und Förderung von nachhaltigen Bewirt-

schaftungsmaßnahmen beitragen. 

1.2 Gegenstand der Förderung 

Gewährung einer Ausgleichszulage zum teil-

weisen oder vollständigen Ausgleich von Ein-

kommensverlusten und zusätzlichen Kosten, 

die in benachteiligten Gebieten wirtschaften-

den Landwirten im Vergleich mit Landwirten in 

nicht benachteiligten Gebieten entstehen. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Im Fall der Finanzierung nach Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 Betriebsinhaber als natürliche o-

der juristische Person oder Vereinigung natürli-

cher oder juristischer Personen, die eine land-

wirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren 

Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen 

Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst 

bewirtschaften beziehungsweise bei Finanzie-

rung nach Verordnung (EU) 2021/2115 aktive 
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Betriebsinhaber/aktive Landwirte im Sinne des 

§ 8 der GAP—Direktzahlungen-Verordnung3 in 

der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 

mit Artikel 3 Nummer. 1 der Verordnung (EU) 

2021/2115. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Förderfähig sind Zuwendungsempfänger nach 

Abschnitt 1.3, die in benachteiligten Gebieten 

gemäß Begriffsbestimmung wirtschaften. 

 

Die Ausgleichszulage wird dem Zuwendungs-

empfänger jährlich auf Antrag gewährt, sofern 

ein Mindestbetrag von 250 Euro oder eine för-

derfähige Fläche von mindestens drei Hektar 

erreicht wird. Die nach Landesrecht zuständige 

Behörde kann den Mindestbetrag oder die Min-

destfläche absenken oder erhöhen. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.5.1 Die Zuwendung wird als Zuschuss ge-

währt. 

 

1.5.2 Bemessungsgrundlage ist die in benach-

teiligten Gebieten bewirtschaftete landwirt-

schaftliche Fläche des Unternehmens. 

 

1.5.3 Die Ausgleichszulage beträgt jährlich 

mindestens 25 Euro (im Durchschnitt des Pro-

grammgebietes) und maximal 250 Euro je Hek-

tar landwirtschaftliche Fläche. 

 

Die Zahlung spiegelt die gesamten oder einen 

Teil der Einkommensverluste und der zusätzli-

chen Kosten aufgrund der Benachteiligungen 

wider. 

 

                                                      
3 GAP-Direktzahlungen-Verordnung vom 24. Januar 2022, BGBl. I S. 139) 

Die Höhe der Zahlungen kann unter Berück-

sichtigung des Bewirtschaftungssystems oder 

um unterschiedliche Benachteiligungsgrade zu 

berücksichtigen differenziert werden. 

 

Die Bundesländer legen in ihren Programmen 

zur Entwicklung des Ländlichen Raumes (EPLR) 

die Höhe der Prämie und die Methode für die 

Prämienkalkulation und ggf. die Differenzie-

rung der Ausgleichszulage dar. 

 

1.5.4 Die Ausgleichszulage ist eine auf die 

landwirtschaftliche genutzte Fläche bezogene 

Zahlung. Liegt die Zahlung für die Ausgleichs-

zulage über dem Mindestbetrag von 25 Euro je 

Hektar, ist diese oberhalb eines Schwellenwer-

tes der beantragten Fläche des Betriebes im be-

nachteiligten Gebiet degressiv zu gestalten. Die 

Höhe der Schwellen bestimmen die Länder un-

ter Berücksichtigung ihrer spezifischen Be-

triebsstrukturen. 

 

1.5.5 Flächen in benachteiligten Gebieten au-

ßerhalb der vom landesspezifischen EPLR ab-

gedeckten Gebiete können ebenfalls berück-

sichtigt werden, sofern der landwirtschaftliche 

Unternehmer antragsberechtigt ist und die üb-

rigen Bedingungen erfüllt. 

 

Bei einem Unternehmen mit Flächen in ver-

schiedenen Bundesländern ist der Antrag in 

dem Land zu stellen, in dem der Betrieb seinen 

Sitz hat. In Ausnahmefällen entscheiden die be-

troffenen Länder im gegenseitigen Einverneh-

men. 
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1.6 Sonstige Bestimmungen 

1.6.1 Von den Begünstigten der Ausgleichs-

zulage sind im gesamten Betrieb die anderwei-

tigen Verpflichtungen (Cross-Compliance) der 

Artikel 91 bis 95 und des Anhangs II der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1306/20134beziehungsweise 

bei Finanzierung nach Verordnung (EU) 

2021/21155 ist Artikel 12 hinsichtlich der Kon-

ditionalität einzuhalten. 

 

1.6.2 Werden diese aufgrund einer unmittel-

bar vom einzelnen Betriebsinhaber zu verant-

wortenden Handlung oder Unterlassung nicht 

erfüllt, so wird der Gesamtbetrag der in dem be-

treffenden Kalenderjahr zu gewährenden Aus-

gleichszulage gekürzt oder es wird keinerlei 

Zahlung geleistet. Dabei hat der Betriebsinha-

ber Verstöße durch seine Arbeitnehmer im Be-

trieb und der Personen, derer er sich zur Erfül-

lung der Verpflichtungen bedient, in gleichem 

Umfang zu vertreten wie einen eigenen Ver-

stoß6. 

                                                      
4 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das 

Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 
814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. EU L 347 vom 20.12.2013, Seite 549 ff). 

5 Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 02.Dezember 2021mit Vorschriften für die Unterstützung der von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 

6 §19 GAP-Konditionalitäten-Gesetz (GAPKondG) 
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